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oder ähnlicher Allgemeiner Bedin
gungen geregelt werden. Darüber 
hinaus legt die am 26. 5. 1972 
in Moskau geschlossene „Konvention 
über die schiedsgerichtliche Entschei
dung von zivilrechtlichen Streitig
keiten, die aus der wirtschaftlichen 
und wissenschaftlich-technischen Zu
sammenarbeit entstehen“ zwingend 
für alle Beteiligten die Zuständig
keit dieser Schiedsgerichte für alle 
derartigen Streitigkeiten fest. Diese 
auf Empfehlung des RGW ab
geschlossene Moskauer Konvention 
trat am 13. 8. 1973 auch für 
die DDR in Kraft. Sie dient un
mittelbar der Verwirklichung des -> 
Komplexprogramms für die weitere 
Vertiefung und Vervollkommnung 
der Zusammenarbeit und Entwick
lung der sozialistischen ökonomischen 
Integration der Mitgliedsländer des 
RGW, das eine breitere Ausnutzung 
dieser Streitregulierungsmethode vor
sieht. Die Moskauer Konvention ist 
Bestandteil der -> sozialistischen 
ökonomischen Integration. Weit ver
breitet ist die Schiedsgerichtsbarkeit 
auch im Bereich der See- und Hafen
wirtschaft. Hier beruht ihre Zu
ständigkeit auf entsprechenden Ver
einbarungen der Streitpartner. Häufig 
sind ständige Schiedsgerichts auf 
Streitigkeiten bestimmter Art spezia
lisiert, wie z. B. das Internationale 
Schiedsgericht für See- und Binnen
schiffahrt in Gdynia (ISG), eine Ge
meinschaftseinrichtung der (Außen-) 
Handelskammern der CSSR, der 
DDR und der Volksrepublik Polen. 
Die Schiedsrichter entscheiden die 
ihnen vorgelegten Streitsachen auf 
der Grundlage der jeweils anzu
wendenden Rechtsvorschriften Ihre 
Entscheidungen (Schiedssprüche:) sind 
endgültig, binden die Streitpartner 
und können erforderlichenfalls 
zwangsweise vollstreckt werden. Die 
Schiedsgerichte in den sozialistischen 
Ländern verhandeln in beträcht
lichem Umfang auch Streitigkeiten 
aus Wirtschaftsbeziehungen zu Fir
men des nichtsozialistischen Wirt

schaftsgebietes. Die allgemeine An
erkennung von Schiedsvereinbarun- 
gen sowie die Anerkennung und 
Vollstreckung ausländischer Schieds
sprüche werden durch internationale 
Abkommen und zahlreiche zwei
seitige Staatenvereinbarungen ge
sichert. Die DDR unterstützt aktiv 
die Weiterentwicklung der inter
nationalen Handelsschiedsgerichts
barkeit.

Schiedsklausel -> Schiedsgerichts
barkeit

Schiedskommission -> gesellschaft
liche Gerichte

Schiedsrichter Staatliches Ver
tragsgericht, -> Schiedsgerichtsbarkeit

Schiedsspruch -> Schiedsgerichtsbar
keit, -> Staatliches Vertragsgericht

Schiedsstelle -> Staatliches Ver
tragsgericht

Schiedsvertrag -> Schiedsgerichts
barkeit

Schöffe: der an einem staatlichen 
Gericht der DDR als gleichberechtig
ter Richter an der -> Rechtsprechung 
in Straf-, Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechtssachen zeitweilig betei
ligte gewählte Bürger. Durch die S. 
nehmen die Arbeiterklasse und die 
anderen Werktätigen unmittelbar an 
der Rechtsprechung der staatlichen 
-> Gerichte teil. Diese Mitwirkung 
stellt eine Form ihrer Machtausübung 
in der sozialistischen Gesellschaft 
dar. Die S. üben die Funktion eines 

Richters in vollem Umfange und 
mit gleichem Stimmrecht wie die 
Berufsrichter aus. Sie tragen dazu 
bei, die Rechtsprechung enger mit der 
gesellschaftlichen Entwicklung in der 
DDR zu verbinden, dem Gericht bei 
der sachkundigen Lösung der poli
tischen, ökonomischen und gesell
schaftlichen Fragen durch die Recht
sprechung zu helfen, die gesell-
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